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Ich verstehe das auch so, dass man für die Veröffentlichung der Bilder das Einverständnis der
Eltern benötigt. Wenn ich als Lehrer die Kinder fotografiere und diese Bilder nur den Kindern
selbst und den Eltern zur Verfügung stelle, dann ist das keine Veröffentlichung.
Und für das "Zur-Verfügung-Stellen" kann man durchaus Email oder Dropbox benutzen.
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